Aufruf zur Massenpetition:

Wunschzettel an den Freistaat!
Schick ab dem 18.12.2009 einen Brief an

Bayerischer Landtag
Maximilianeum
81627 München
und wünsch Dir
kostenlose Bildung für alle – die Förderung aller, keine Elitenbildung - bessere Lehr- und Lernbedingungen - die Abschaffung der Studiengebühren - die Überarbeitung des Bolognaprozesses - die Einführung der Verfassten Studierendenschaft - keine externen Vertreter in den Uni-Organen - gleiches Stimmrecht für Studierende in den Uni-Organen (Viertelparität) - die Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems - mehr Lehrerinnen und Lehrer, kleinere Klassen - keine Schulzeitverkürzung (G8-Abitur) - keine Repressionen gegen Schülerinnen und Schüler
Info
Die Petition ist ein Grundrecht nach Artikel 115 Bayerische Verfassung. JEDER darf sich schriftlich mit Bitten und Beschwerden an den Landtag wenden – kostenfrei! Wohnort, Staatsangehörigkeit oder Alter sind egal! Auch Nicht-Betroffene dürfen Petitionen einreichen! 
Achte drauf, dass Du Name und Adresse angibst und eigenhändig unterschreibst. Nach Artikel 3 Satz 1 Bayerisches Petitionsgesetz hast Du einen Anspruch auf sachliche Behandlung Deiner Petition. Weis drauf hin und zeig, dass Du Deine Rechte kennst!
Die einschlägigen Gesetze zur Petition findest Du auf www.wuerzburg-brennt.de.

Artikel 115 Bayerische Verfassung
Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich schriftlich mit Bitten und Beschwerden an die zuständigen Behörden oder an den Landtag zu wenden.

Bayerisches Petitionsgesetz
Artikel 1 

(1) Das Recht, sich schriftlich mit Eingaben und Beschwerden (Petitionen) an den Bayerischen Landtag zu wenden, damit dieser die vorgetragene Angelegenheit überprüfe, steht jeder Person zu, unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer Staatsangehörigkeit. 

(3) Grundsätzlich sind auch Minderjährige, Geschäftsunfähige und unter Pflegschaft oder Betreuung Stehende zur selbständigen Ausübung des Petitionsrechts berechtigt. 
Artikel 2

(1) Petitionen sind schriftlich einzureichen. Sie müssen in jedem Fall den Antragsteller erkennen lassen. […]

(4) Petitionen können durch gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter eingereicht werden. Petitionen können auch für eine andere Person eingereicht werden. 

Artikel 3

Wer eine Petition einreicht, hat, soweit diese nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes und weiteren Festlegungen in der Geschäftsordnung des Landtags unzulässig ist, Anspruch auf sachliche Behandlung und Verbescheidung durch den Landtag bzw. seine Ausschüsse (Art. 5). Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtags.
§ 77 Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag

 (1) Eine Sachbehandlung von Petitionen unterbleibt wegen Unzulässigkeit, wenn

1. sie nicht eigenhändig in einer Form unterzeichnet sind,

die die Urheberin oder den Urheber erkennen lässt,

2. sie in ungebührlicher Form eingebracht sind oder

schwere Beleidigungen enthalten,

3. durch ihren Inhalt oder ihr Verlangen der Tatbestand

einer strafbaren Handlung erfüllt wird,

4. der gleiche Gegenstand vom Landtag oder einem Ausschuss

in der gleichen Wahlperiode schon behandelt

worden ist, ohne dass neue Gesichtspunkte geltend gemacht

werden.

(2) Eine Sachbehandlung von Petitionen kann unterbleiben, wenn

1. sie sich gegen die Entscheidung einer Verwaltungsbehörde

richten, gegen die noch Rechtsbehelfe eingelegt

werden können,

2. sie Sinnwidriges zum Gegenstand haben, unverständlich

sind oder kein erkennbares Petitum enthalten,

3. der gleiche Gegenstand vom Landtag oder einem Ausschuss

in einer früheren Wahlperiode schon behandelt

worden ist, ohne dass neue Gesichtspunkte geltend gemacht

werden.
